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Verordnung
über die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-,

Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf dem
Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung bei der

Anwendung am Menschen

Vom 25. Januar 2022
(GV. NRW. S. 100)

§ 1
Vollzug

(1) Die Bezirksregierungen sind zuständige Behörden im Sinne der folgenden Gesetze
und Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden Fassung:

1. des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3394) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

2. der delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission vom 2. Oktober 2015 zur
Ergänzung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
durch die Festlegung genauer Bestimmungen über die Sicherheitsmerkmale auf der
Verpackung von Humanarzneimitteln (ABl. L 32 vom 9.2.2016, S. 1) für die Überwa-
chung des Datenspeicher- und -abrufsystems,

3. des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober
1994 (BGBl. I S. 3068),

4. des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994
(BGBl. I S. 358) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

5. des Transfusionsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2007
(BGBl. I S. 2169) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

6. der Abschnitte 2 bis 3a des Transplantationsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. September 2007 (BGBl. I S. 2206),

7. der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom
5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, S. 9; L 334 vom 27.12.2019, S. 165; L 241 vom
8.7.2021, S. 7) und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte,

8. der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG
und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176;
L 117 vom 3.5.2019, S. 11; L 334 vom 27.12.2019, S. 167; L 233 vom 1.7.2021, S. 9) und
der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte,

9. des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August
2002 (BGBl. I S. 3146) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,
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10. des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I
S. 960) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

11. des Gesetzes zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am
Menschen vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2433) und der aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Verordnungen,

12. des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter Apothekeranwärter vom 4. Dezem-
ber 1973 (BGBl. I S. 1813) und

13. der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung
der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1; L 311 vom 17.11.2016,
S. 25) und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte,

soweit in den Absätzen 2 bis 4 keine andere Zuständigkeitsregelung getroffen ist.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Behörden im Sinne der folgenden
Gesetze, Verordnungen und Übereinkommen jeweils in der jeweils geltenden Fassung:
1. des Apothekengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980

(BGBl. I S. 1993),
2. der Apothekenbetriebsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Septem-

ber 1995 (BGBl. I S. 1195), mit Ausnahme der §§ 23 und 24, für die gemäß § 9 Absatz 1
Nummer 5 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) die Apotheken-
kammern zuständig sind,

3. des Arzneimittelgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen
für die Überwachung nach §§ 64 bis 69 des Arzneimittelgesetzes soweit sie
a) Apotheken im Sinne des Apothekengesetzes,
b) den Einzelhandel mit Arzneimitteln außerhalb von Apotheken im Rahmen des § 13

Absatz 2 Nummer 5 und des § 50 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes und das Reise-
gewerbe im Rahmen des § 51 Absatz 1 Halbsatz 2 und Absatz 2 des Arzneimittel-
gesetzes,

c) das gewerbs- oder berufsmäßige Verbringen oder Einführen von Arzneimitteln im
Rahmen des § 73 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 des Arzneimittelgesetzes, bei
dem der Empfänger eine Apotheke ist, oder

d) das nicht gewerbs- oder berufsmäßige Verbringen oder Einführen von Arzneimit-
teln im Rahmen des § 73 Absatz 1 und des § 73 Absatz 2 Nummer 6 bis 8 des Arz-
neimittelgesetzes

betrifft,
4. des Betäubungsmittelgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-

nungen für die Überwachung nach § 19 Absatz 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes
mit Ausnahme der Überwachung von pharmazeutischen Unternehmern im Falle der
Abgabe von Diamorphin,

5. des Artikels 75 des Schengen-Besitzstand-Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staa-
ten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französi-
schen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsa-
men Grenzen (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19),

6. der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/161 und der aufgrund dieser Verordnung
erlassenen Rechtsakte, soweit sie Apotheken betreffen, und
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7. des Heilmittelwerbegesetzes für den Geltungsbereich des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des
Heilmittelwerbegesetzes im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach den Nummern 1 bis 3
dieses Absatzes sowie für den Geltungsbereich des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Heil-
mittelwerbegesetzes.

(3) Die Industrie- und Handelskammer ist zuständige Behörde im Sinne der Verord-
nung über den Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arznei-
mitteln vom 20. Juni 1978 (BGBl. I S. 753) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist zuständige Behörde im Sinne der folgenden
Gesetze und Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie die klinische
Prüfung in einer Prüfstelle betreffen:
1. der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen

Rechtsakte und
2. des Arzneimittelgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen

für die Überwachung nach §§ 64 bis 69 des Arzneimittelgesetzes.

§ 2
Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 1 wird den Bezirksregierungen die
Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
1. § 97 des Arzneimittelgesetzes,
2. § 15 des Heilmittelwerbegesetzes,
3. § 3 des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter Apothekeranwärter,
4. § 32 des Betäubungsmittelgesetzes,
5. § 42 des Medizinproduktegesetzes,
6. § 94 des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes und
7. § 8 des Gesetzes zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am

Menschen
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden
Fassung übertragen.

(2) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 2 und 4 wird den Kreisordnungs-
behörden die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach
1. § 25 des Apothekengesetzes,
2. § 97 des Arzneimittelgesetzes,
3. § 32 des Betäubungsmittelgesetzes und
4. § 15 des Heilmittelwerbegesetzes
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen jeweils in der jeweils geltenden
Fassung übertragen.

§ 3
Übertragung von Aufgaben, Aufsicht

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben nach § 1 Absatz 2 und
die Landeshauptstadt Düsseldorf die Aufgaben nach § 1 Absatz 4 als Pflichtaufgaben zur
Erfüllung nach Weisung wahr.



C 1.1 Apothekerberuf

Seite 4

(2) Aufsichtsbehörden sind die Bezirksregierungen. Oberste Aufsichtsbehörde ist das
für Gesundheitswesen zuständige Ministerium.

(3) Das nach Absatz 2 Satz 2 zuständige Ministerium kann insbesondere allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen, um die gesetzmäßige und zweckmäßige Erfüllung der
Aufgaben nach Absatz 1 zu sichern.

(4) Die Aufsichtsbehörden und die oberste Aufsichtsbehörde können sich jederzeit
über die Wahrnehmung der Aufgaben unterrichten lassen und zur Sicherstellung eines
gleichmäßigen und gleichartigen Vollzugs oder, wenn das Verhalten der zuständigen
Behörde zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint oder überört-
liche Interessen gefährdet sind, allgemeine sowie besondere Weisungen erteilen.

(5) Die Aufsichtsbehörden und die oberste Aufsichtsbehörde können bei Gefahr im
Verzug die Befugnisse der zuständigen Behörde selbst ausüben.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Verordnung
über Zuständigkeiten im Tierarzneimittelwesen

(Zuständigkeitsverordnung
Tierarzneimittel – ZustVO TierAM)

Vom 25. Januar 2022
(GV. NRW. S. 100),

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Februar 2024
(GV. NRW. S. 106)

§ 1
Zuständigkeiten der Kreisordnungsbehörden

Die Kreisordnungsbehörden sind zuständige Behörden im Sinne
1. der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie
2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43; L 163 vom 20.6.2019, S. 112; L 326 vom
8.10.2020, S. 15; L 241 vom 8.7.2021, S. 17) und der aufgrund dieser Verordnung
erlassenen Rechtsakte jeweils in der jeweils geltenden Fassung,

2. des Tierarzneimittelgesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen jeweils in der jeweils geltenden
Fassung,

3. des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober
1994 (BGBl. I S. 3068) in der jeweils geltenden Fassung und

4. des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994
(BGBl. I S. 358) und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
jeweils in der jeweils geltenden Fassung,

soweit in dieser Verordnung keine andere Zuständigkeitsregelung getroffen ist.

§ 2
Zuständigkeiten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Landesamt), ist zuständige
Behörde
1. im Sinne des Tierarzneimittelgesetzes für

a) die Entgegennahme von schriftlichen oder elektronischen Mitteilungen über Tier-
haltungen und Arzneimittelverwendung nach den §§ 55 und 56,

b) die Übermittlung dieser Daten an die gemeinsame Stelle nach § 57 Absatz 5,
c) die Überwachung nach § 77 von Stoffen, die als Tierarzneimittel verwendet werden

können,
d) die Entscheidung über die Erlaubnis nach § 14 Absatz 1 und § 28 Absatz 1,
e) die Entgegennahme des Nachweises nach § 17 Absatz 1,
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f) die Entscheidung über die Anerkennung zentraler Beschaffungsstellen für Tierarz-
neimittel nach § 45 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit Absatz 3,

g) die Entgegennahme von Anzeigen gemäß § 79 Absatz 1, 6 und 7 im Rahmen der
Zuständigkeit gemäß Buchstabe m,

h) das Verlangen der Vorlage von Nachweisen nach § 46 Absatz 2 Satz 4 und nach § 48
Absatz 4 Satz 2,

i) die Entscheidung über die Erlaubnis zum Großhandel mit Tierarzneimitteln nach
§ 18 Absatz 1 und § 29 Absatz 2,

j) das Erstellen von Anträgen nach § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 6,
k) die Entgegennahme von Informationen nach § 10 Absatz 10,
l) die Registrierung nach § 16 Absatz 1 und
m) die Überwachung nach den §§ 72 bis 76 über

aa) Betriebsstätten mit Herstellungs- oder Großhandelsvertriebserlaubnis,
bb) Betriebe, Einrichtungen oder Personen im Sinne der § 14 Absatz 1 und § 28

Absatz 1 sowie § 18 Absatz 1 und § 29 Absatz 2, auch wenn eine Erlaubnis
nicht erteilt ist,

cc) Großhändler und Hersteller von Heimtierarzneimitteln, welche nach Artikel 5
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/6 von der Zulassungspflicht ausgenom-
men sind,

dd) Zulassungsinhaber von Tierarzneimitteln,
ee) Betriebe, Einrichtungen oder Personen, die zulassungspflichtige Tierarznei-

mittel oder solche im Sinne des § 4 Absatz 1 unter ihrem Namen bereitstellen,
mit Ausnahme von Tierarzneimitteln, die im Einzelhandel an die Öffentlich-
keit abgegeben werden,

ff) Importeure, Hersteller und Händler von Wirkstoffen, die als Ausgangsstoffe
für Tierarzneimittel verwendet werden und

gg) zentrale Beschaffungsstellen für Tierarzneimittel,
2. im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes für die in Nummer 1 Buchstabe m genannten

Personen und Einrichtungen sowie Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes,

3. im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes für die Aufgaben nach den §§ 19 und 22, soweit
es sich um den unter Nummer 1 Buchstabe m genannten Adressatenkreis handelt und

4. für die Entscheidung über die Erteilung der Zertifikate nach Artikel 98 der Verordnung
(EU) 2019/6.

Die Überwachung gemäß Satz 1 Buchstabe m erstreckt sich auch auf die Bestellung privater
Sachverständiger nach § 73 Absatz 4 des Tierarzneimittelgesetzes.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 wird den Kreisordnungsbehörden die
Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
1. § 89 des Tierarzneimittelgesetzes,
2. § 32 des Betäubungsmittelgesetzes und
3. § 15 des Heilmittelwerbegesetzes
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen übertragen.
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(2) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 2, ausgenommen Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a, wird dem Landesamt die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach
1. § 89 des Tierarzneimittelgesetzes,
2. § 32 des Betäubungsmittelgesetzes und
3. § 15 des Heilmittelwerbegesetzes
und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen übertragen.

§ 4
Übertragung von Aufgaben, Aufsicht

(1) Die Kreisordnungsbehörden nehmen die Aufgaben nach § 1 als Pflichtaufgaben zur
Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Aufsichtsbehörde ist das Landesamt. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Veteri-
närwesen zuständige Ministerium.

(3) Die Aufsichtsbehörde und die oberste Aufsichtsbehörde können sich jederzeit über
die Wahrnehmung der Aufgaben unterrichten lassen und zur Sicherstellung eines gleich-
mäßigen und gleichartigen Vollzugs oder, wenn das Verhalten der zuständigen Behörde zur
sachgerechten Aufgabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint oder überörtliche Interes-
sen gefährdet sind, allgemeine sowie besondere Weisungen erteilen.

(4) Die Aufsichtsbehörde und die oberste Aufsichtsbehörde können bei Gefahr im Ver-
zug die Befugnisse der zuständigen Behörde selbst ausüben.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Verordnung
über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz

(BBiG) und die Angelegenheiten der Berufsbildung im
Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie die

Zuständigkeiten nach dem
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

(BBiGZustVO)

Vom 5. September 2006
(GV. NRW. S. 446 = SGV. NRW. 7123),

zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 2023
(GV. NRW. S. 1128)

– Auszug –

Abschnitt I
Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz

und der Handwerksordnung

§ 1
Landesausschuss für Berufsbildung

Die Befugnis zur Festsetzung der Entschädigung und zur Genehmigung der Geschäfts-
ordnung nach § 82 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes wird auf das
für Arbeit zuständige Ministerium übertragen. Es setzt die Entschädigung im Einverneh-
men mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium fest.

§ 2
Berufsbildungsausschuss

(1) Nach Landesrecht zuständige Behörde im Sinne des § 77 Abs. 2 des Berufsbildungs-
gesetzes ist für die Berufe der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft der Direktor der
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter, im Übrigen diejenige Behörde, die die
Aufsicht über die zuständige Stelle führt; ist die zuständige Stelle eine oberste Landesbe-
hörde, so ist sie zugleich die nach Landesrecht zuständige Behörde.

. . .

§ 3
Entschädigungen

Zuständige oberste Landesbehörde nach § 40 Absatz 6 Satz 2 und § 77 Absatz 3 Satz 2
des Berufsbildungsgesetzes sowie nach § 34 Absatz 9 Satz 2 der Handwerksordnung ist das
Ministerium, welches die Aufsicht über die zuständige Stelle führt, bei welcher der Prü-
fungs- oder Berufsbildungsausschuss errichtet wird.
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§ 4
Eignungsfeststellung, Untersagung des Einstellens und

Ausbildens sowie Überwachung

(1) Zuständige Behörde nach §§ 27 Abs. 3 und 4, 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 und 2,
70 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes ist

. . .
4. im Übrigen die Bezirksregierung, in deren Bezirk die zuständige Stelle ihren Sitz hat.
. . .

(3) Nach § 105 in Verbindung mit den §§ 27 Abs. 3 und 4, 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33
Abs. 1 und 2, 70 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes werden die Zuständigkeiten der nach
Landesrecht zuständigen Behörde auf die zuständigen Stellen entsprechend § 71 des BBiG
übertragen.

. . .

(5) Für Umschulungen im Bereich des öffentlichen Dienstes zu Verwaltungsfachange-
stellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung sowie zu Kaufleuten für Büromanage-
ment im kommunalen Bereich werden die Zuständigkeiten der zuständigen Behörden nach
§ 30 Absatz 6, § 32 Absatz 2 und § 33 Absatz 1 und 2 des Berufsbildungsgesetzes auf die
nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd und Nummer 13 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe dd zuständigen Stellen übertragen.

Abschnitt II
Landschaftsverbände als zuständige Stelle

. . .

Abschnitt IIa
Landwirtschaftskammer als zuständige Stelle

§ 5a

Für die Ausbildungsberufe der ländlichen und der nicht-ländlichen Hauswirtschaft mit
Ausnahme des Ausbildungsberufs Fachpraktikerin und Fachpraktiker für personenbezo-
gene Serviceleistungen im Rahmen der nicht-ländlichen Hauswirtschaft ist die zuständige
Stelle im Sinne des § 71 Absatz 8 des Berufsbildungsgesetzes die Landwirtschaftskam-
mer. Für den Ausbildungsberuf Fachpraktikerin und Fachpraktiker für personenbezogene
Serviceleistungen im Rahmen der nicht-ländlichen Hauswirtschaft ist die örtlich zustän-
dige Industrie- und Handelskammer die zuständige Stelle im Sinne des § 71 Absatz 8 des
Berufsbildungsgesetzes. Ausschlaggebend für die Einordnung eines Ausbildungsberufs in
die ländliche beziehungsweise nicht-ländliche Hauswirtschaft ist der Ausbildungsbetrieb.

Abschnitt III
Regelungen für den öffentlichen Dienst

. . .
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Abschnitt IV
Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz

. . .

Abschnitt V
Ordnungswidrigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz

. . .

Abschnitt VI
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 12
Übergangsregelung

Anträge und Verfahren nach den §§ 27 Abs. 3 und 4, 30 Abs. 6, 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 und
2, 70 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes und nach den §§ 22b Abs. 5, 23 Abs. 2, 24 Abs. 1
und 2, 42q Abs. 1 der Handwerksordnung, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch
nicht entschieden sind und deren Zuständigkeit mit dieser Verordnung von der zuständigen
Behörde auf die zuständige Stelle übergehen würden, bleiben bis zu ihrer Entscheidung in
der Zuständigkeit der zuständigen Behörde.

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbil-
dungsgesetz vom 23. Juni 1970 (GV. NRW. S. 515), zuletzt geändert durch Artikel 182 des
Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), und die Zweite Berufs-
bildungs-Zuständigkeitsverordnung vom 3. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 553), zuletzt
geändert durch die 7. Änderungsverordnung vom 27. September 2005 (GV. NRW. S. 821),
außer Kraft.

(3) Für bis einschließlich zum 20. November 2018 eingestellte Auszubildende richtet
sich die Bestimmung der zuständigen Stelle nach der bis einschließlich zum 20. November
2018 geltenden Fassung dieser Verordnung.
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Beitragsordnung (BeitrO) der Apothekerkammer Nordrhein

Vom 18. November 2020
(MBl. NRW. 2020 S. 889 = SMBl. NW. 21210),
zuletzt geändert durch Bekanntmachung der

Apothekerkammer Nordrhein vom 14. Juni 2023
(MBl. NRW. 2023 S. 1158)

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nordrhein hat in ihrer Sitzung am
18. November 2020 aufgrund des § 23 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2020 (GV. NRW.
S. 403), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650)
geändert worden ist, folgende Beitragsordnung beschlossen, die durch Erlass des Ministe-
riums vom 3. Dezember 2020, Az.: IV B2 G.0924, genehmigt worden ist.

§ 1
Beitragspflicht

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Unterhaltung der erforderlichen Einrichtungen
erhebt die Apothekerkammer Nordrhein Kammerbeiträge1).

§ 2
Kammerbeitrag für Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber

(1) Von den Inhaberinnen und Inhabern der im Bereich der Apothekerkammer Nord-
rhein betriebenen Apotheken wird jährlich ein Beitrag erhoben, der sich als bestimmter
Vomhundertsatz vom Apothekenumsatz (ohne Mehrwertsteuer) errechnet. Zur Ermitt-
lung des Beitrages sind die jeweiligen Umsätze des Vorvorjahres der im Bereich der Apo-
thekerkammer Nordrhein betriebenen Haupt-, Filial- und Zweigapotheken zugrunde zu
legen. Jährliche Apothekenumsätze jeweils bis einschließlich 300 000 Euro pro Betriebs-

1) Die Zwangsmitgliedschaft bei der Landesapothekerkammer Nordrhein und die Bemessung der Kammerumlage sind
nicht grundgesetzwidrig (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 1962 – Az. Ic 155 und 156/59 – und
vom 13. März 1962 – BVerwG I C 155/59 –; DAZ 1962 Nr. 12 S. 372 und Nr. 22 S. 693). In der Begründung führt
das Gericht u.a. aus:
1. In der Fortsetzung der bisherigen Rechtsprechung wird festgestellt, die Zwangsmitgliederschaft in einer Kammer

habe im Grundgesetz kein Hindernis. Die Zwangsmitgliedschaft entspreche der Tradition, und die Kammer habe
öffentliche Aufgaben, wie Nachwuchspflege usw.

2. Die Frage der Berechnung der Kammerumlagen nach dem Umsatz steht nicht im Widerspruch zu Art. 3 des
Grundgesetzes. Die Kammerumlagen sind Beiträge und keine Steuern, die ohne Voraussetzung erhoben werden.
Die Grundsätze der Geheimhaltungspflicht bei der Kammer sind gegeben. Bei einer Beitragsbemessung nach
dem Umsatz zahlt jeder einen Anteil nach seinem Vermögen, und es wird ein sozial gerechtfertigter Beitrag
erhoben.

Im Urteil vom 25. November 1971 (DAZ 1972 Nr. 18 S. 704; Pharm. Ztg. 1971 Nr. 51 S. 2052) hat das Bundesver-
waltungsgericht festgestellt:
Die Beitragssatzung einer Ärztekammer kann eine Beitragsstaffelung je nach Art der beruflichen Tätigkeit und
Stellung sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vorsehen. Derartige Differenzierungsmerkmale sind grund-
sätzlich sachgerecht.
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Urteil vom 26. September 1974 – Az. XIII A 271/93 – festgestellt:
Ein Mitglied einer Heilberufskammer kann seine Heranziehung zum Kammerbeitrag nicht mit der Begründung
anfechten, ein Teil des Beitragsaufkommens werde in unzulässiger Weise der entsprechenden auf Bundesebene
errichteten Dachorganisation (hier: Bundesärztekammer) zugeführt (DAZ 1975 Nr. 32 S. 1204; Pharm. Ztg. 1975
Nr. 34 S. 1239).
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stätte (Haupt-, Filial- und Zweigapotheke) werden für die Umsatzberechnung nicht heran-
gezogen (Umsatzfreibetrag). Für Umsätze, die den Umsatzfreibetrag übersteigen, beträgt
der Vomhundertsatz 0,102. Die Beitragserhebung erfolgt quartalsweise durch Rechnungen.
Die für die Beitragshöhe maßgebenden Parameter sind jährlich gleichzeitig mit der Feststel-
lung des Haushaltsplans festzusetzen.

(2) Die Beitragspflichtigen haben durch eine Erklärung die Höhe des im Vorvorjahr
erzielten Apothekenumsatzes ohne Mehrwertsteuer nachzuweisen. Dabei können betriebs-
fremde Umsatzanteile abgesetzt werden. Der Erklärung ist entweder die schriftliche Bestä-
tigung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder eine Durchschrift der Jahres-
Umsatzsteuererklärung beizufügen. Die Erklärung ist bis zum 15. Januar des Haushalts-
jahres vorzulegen.

(3) Wird die Erklärung nach Absatz 2 nicht vorgelegt, erfolgt eine vorläufige Berech-
nung des Beitrags auf der Grundlage der im Vorjahr für die Beitragsermittlung zugrunde
gelegten Umsätze. Zur endgültigen Beitragsberechnung werden die für den Beitragsbe-
scheid der Apothekerkammer Nordrhein maßgeblichen Einkünfte durch Anfrage bei der
zuständigen Finanzbehörde gemäß § 31 Abgabenordnung erhoben.

(4) Bei Neugründung einer Apotheke entrichtet die Apothekeninhaberin oder der Apo-
thekeninhaber im ersten Quartal der Eröffnung einen Beitrag in Höhe von Euro 14,00
pro Monat. Im folgenden Quartal entrichtet die Apothekeninhaberin oder der Apotheken-
inhaber einmalig einen Beitrag von Euro 50,00. Im darauf folgenden Quartal erfolgt die
Beitragsleistung entsprechend dem tatsächlich erzielten Umsatz des Vorquartals, der durch
Vervierfachen in einen Jahresumsatz umzurechnen ist. Der Apothekerkammer Nordrhein
ist der so ermittelte Umsatz bekannt zu geben. Die so errechnete Beitragspflicht wird
solange zugrunde gelegt, bis die Apothekeninhaberin oder der Apothekeninhaber den
Nachweis gemäß § 2 Abs. 2 erbringen kann.

§ 3
Kammerbeitrag für angestellte und nicht berufstätige Kammerangehörige

(1) Von den Kammerangehörigen, die als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in einer
öffentlichen Apotheke beschäftigt sind, wird monatlich ein Beitrag in Höhe von Euro 14,00
erhoben.

(2) Von den Kammerangehörigen, die als Apothekerinnen oder Apotheker außerhalb
der öffentlichen Apotheke beschäftigt sind, wird monatlich ein Beitrag in Höhe von Euro
14,00 erhoben.

(3) Von den Kammerangehörigen, die den Beruf der Apothekerin oder des Apothekers
nicht oder nicht mehr ausüben, wird monatlich ein Beitrag in Höhe von Euro 6,00 erhoben,
es sei denn, sie sind gemäß Absatz 5 beitragsfrei gestellt.

(4) Die Beiträge nach den Absätzen 1 bis 3 werden jährlich erhoben. Die Höhe dieser
Beiträge soll spätestens nach Ablauf von vier Jahren überprüft werden.

(5) Von den Kammerangehörigen, die sich in der praktischen pharmazeutischen Ausbil-
dung nach der Approbationsordnung für Apotheker befinden, und von den Kammerange-
hörigen, die sich in Elternzeit gemäß den jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Eltern-
geld und zur Elternzeit befinden und die in dieser Zeit keiner Tätigkeit nachgehen, wird
kein Beitrag erhoben.
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§ 4
Härtefallregelung

(1) Kammeranhörige können beantragen, dass der Beitrag bei Vorliegen eines wirt-
schaftlichen und/oder besonderen persönlichen Härtefalls gestundet, reduziert oder erlas-
sen wird. Der Antrag kann jährlich und unter entsprechender Darlegung der Voraussetzun-
gen eines Härtefalls im Sinne von Satz 1 gestellt werden.

(2) Nur bei Vorliegen eines besonderen persönlichen Härtefalls kann eine Entscheidung
für die Dauer der gesamten weiteren Kammermitgliedschaft ergehen.

(3) Über den Antrag entscheidet der Vorstand.

§ 5
Zahlung des Beitrages

(1) Der Beitrag ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beitragsbescheides zu zah-
len.

(2) Änderungen von Beitragsbemessungsgrundlagen, die nach Erstellung der Beitrags-
rechnungen bei der Apothekerkammer Nordrhein eingehen und eine Änderung der in
Rechnung gestellten Beiträge bedingen, werden in der folgenden Beitragsrechnung berück-
sichtigt, und zwar je nach den Umständen entweder durch Verrechnung zu viel erhobener
Beiträge oder durch Nachbelastung von zusätzlich fällig gewordenen Beiträgen.

(3) Leistet die oder der Beitragspflichtige nicht, erfolgt eine Mahnung mit der Auffor-
derung, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mahnung zu zahlen. Mit dieser Mahnung
wird eine Mahngebühr von 5 Euro und ein Säumniszuschlag in Höhe von fünf Prozent des
geschuldeten Betrages erhoben.

(4) Leistet die oder der Beitragspflichtige nicht, wird die Beitragsforderung nach den
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVG NRW) vollstreckt. Die durch die Vollstreckung der entstandenen Kosten sind vom
Beitragsschuldner zu zahlen.

§ 6
Aussetzung der Vollziehung

(1) Durch Erhebung der Anfechtungsklage wird die Vollziehung des angefochtenen
Beitragsbescheides nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung des Beitrages nicht aufge-
halten.

(2) Die Apothekerkammer Nordrhein kann die Vollziehung des angefochtenen Bei-
tragsbescheides ganz oder teilweise aussetzen. Auf Antrag soll die Aussetzung erfolgen,
wenn ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beitragsbescheides
bestehen oder wenn die Vollziehung für die Beitragspflichtige oder den Beitragspflichtigen
eine unbillige Härte zur Folge hätte. Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung
abhängig gemacht werden.

§ 7
Schlußbestimmungen

Diese Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags-
ordnung vom 21. November 2001 (MBl. NRW. 2002 S. 125) außer Kraft.
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Beitragsordnung
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Vom 6. Dezember 1995
(MBl. NW. S. 407),

zuletzt geändert am 1. Dezember 2021
(MBl. NRW 2021 S. 92 = SMBl. NW. 21210)

§ 1
Kammerbeitrag

für Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber

(1) Von den Inhaberinnen und Inhabern der im Bereich der Apothekerkammer Westfa-
len-Lippe betriebenen Apotheken wird jährlich ein Beitrag erhoben, der sich als bestimm-
ter Vomhundertsatz vom Apothekenumsatz (ohne Mehrwertsteuer) errechnet. Der Vom-
hundertsatz beträgt 0,085. Zur Förderung der Ausbildung der Pharmazeutisch-technischen
Assistentinnen und Assistenten wird ein zusätzlicher, zweckgebundener Beitrag in Höhe
von 0,008 Prozent erhoben. Die Beitragserhebung erfolgt quartalsweise durch Beitragsbe-
scheid.

(1a) Als Inhaberinnen bzw. Inhaber im Sinne des Absatzes 1 gelten die Betreiberin und
der Betreiber von einer oder mehreren Apotheken, die Pächterin und der Pächter von einer
oder mehrerer Apotheken sowie bei verwalteten Apotheken die Verwalterin oder der Ver-
walter.

(2) Zur Ermittlung des Beitrags sind die jeweiligen Umsätze der im Bereich der Apothe-
kerkammer Westfalen-Lippe betriebenen Haupt-, Filial- und Zweigapotheken zugrunde zu
legen.

(3) Die Beitragspflichtigen haben bis zum 15. März des Haushaltsjahres durch eine
Erklärung die richtige Höhe des im vorangegangenen Kalenderjahr erzielten Apotheken-
umsatzes ohne Mehrwertsteuer nachzuweisen. Der Erklärung ist entweder die schriftliche
Bestätigung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder eine Kopie der Jahres-
Umsatzsteuererklärung beizufügen.

(4) Wird die Erklärung nach Absatz 3 nicht oder nicht ordnungsgemäß oder bzw. voll-
ständig vorgelegt, wird der Beitrag auf der Grundlage der Mitteilungen der zuständigen
Finanzämter nach § 31 Abgabenordnung erhoben.

(5) Von Inhaberinnen und Inhabern neugegründeter Apotheken, die im Laufe des
Kalenderjahres eröffnet wurden, wird der aus dem Teilumsatz des Eröffnungsjahres sich
ergebende Beitrag bis zum 15. März des Folgejahres gestundet. Im Folgejahr nach der
Eröffnung wird der Beitragsberechnung ein fiktiver Jahresumsatz zugrunde gelegt, der sich
durch Hochrechnung des Teilumsatzes des Eröffnungsjahres auf 12 Monate ergibt.

(6) Im Falle der Übernahme einer bestehenden Apotheke (Kauf oder Pacht) bemisst
sich der Beitrag nach der Beitragsveranlagung der Vorgängerin/des Vorgängers, bis eine
Erklärung der Nachfolgerin/des Nachfolgers gemäß Abs. 3 vorliegt. Im Folgejahr nach der
Übernahme wird der Beitragsberechnung ein fiktiver Jahresumsatz zugrunde gelegt, der
sich durch Hochrechnung des Teilumsatzes des Übernahmejahres auf 12 Monate ergibt.
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§ 2
Kammerbeitrag der Nichtapothekeninhaberinnen und -inhaber

(1) Von Kammerangehörigen, die nicht nach § 1 verbeitragt werden, wird ein Kam-
merbeitrag von monatlich 16,00 Euro erhoben. Die Beitragserhebung erfolgt halbjährlich
durch Beitragsbescheid.

(2) 50 % des Kammerbeitrags nach Absatz 1 werden von Kammerangehörigen erhoben,
die
a) Entgeltersatzleistungen beziehen,
b) Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente beziehen oder
c) keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.

(3) Ändert sich die Beitragspflicht der Höhe nach im Laufe eines Kalendermonats, ist
diese Änderung für den gesamten Kalendermonat maßgebend, wenn sie einen Zeitraum
von 15 Kalendertagen und mehr umfasst.

(4) Die Beitragspflicht entsteht mit der Eigenschaft als Kammermitglied. Eine nur tage-
weise Mitgliedschaft währen d eines Monats mindert den Kammerbeitrag nicht.

§ 3
Beiträge zu den Fürsorgeeinrichtungen

(1) Die Beiträge werden zu den beiden Fürsorgeeinrichtungen nach § 4 Absatz 1 Buch-
stabe a und b der Hauptsatzung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe werden von
den Kammerangehörigen erhoben, die den Beitragspflichten nach § 1 Absatz 1 und § 2
Absatz 1 unterliegen. Die Beitragserhebung erfolgt halbjährlich durch Beitragsbescheid.
Der Vorstand kann beschließen, von der Erhebung der Beiträge ganz oder teilweise abzu-
sehen.

(2) Der Beitrag beträgt monatlich 0,50 Euro und ist in diejenige Fürsorgeeinrichtung
zu leisten, bei der die oder der Beitragspflichtige zum Ersten eines Beitragshalbjahres
anspruchsberechtigt ist.

(3) § 2 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 4
Allgemeines

(1) Änderungen von Beitragsbemessungsgrundlagen, die nach Erstellung der Beitrags-
bescheide bei der Kammer eingehen und eine Änderung der erhobenen Beiträge bedingen,
werden in dem folgenden Beitragsbescheid berücksichtigt, und zwar je nach den Umstän-
den entweder durch Verrechnung zu viel erhobener Beiträge oder durch Nachbelastung
von zusätzlich fällig gewordenen Beiträgen.

(2) Von der Zahlung der Beiträge nach §§ 2 und 3 sind befreit
a) Personen, die sich in der praktischen pharmazeutischen Ausbildung nach der Approba-

tionsordnung für Apothekerinnen und Apotheker befinden,
b) Personen, deren Kammermitgliedschaft auf einer Berufserlaubnis beruht,
c) Personen, die Arbeitslosengeld II erhalten,
d) Unterstützungsempfängerinnen und -empfänger der Fürsorgeeinrichtungen,
e) Kammermitglieder in Elternzeit, sofern diese nicht berufstätig sind und keine Entgelt-

ersatzleistungen beziehen.
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(3) In Härtefällen können Beiträge auf begründeten Antrag gestundet sowie ganz oder
teilweise erlassen werden.

§ 5
Zahlung des Beitrages

(1) Der Beitrag (§§ 1, 2 und 3) ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beitragsbe-
scheids zu zahlen.

(2) Leistet die oder der Beitragspflichtige nicht, erfolgt eine Mahnung mit der Auffor-
derung, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mahnung zu zahlen. Mit dieser Mah-
nung wird eine Mahngebühr von 5,00 Euro und ein Säumniszuschlag auf den geschuldeten
Betrag in Höhe von 5 Prozent erhoben.

(3) Leisten die oder der Beitragspflichtige nicht, wird die Beitragsforderung nebst
Säumniszuschlägen und Kosten nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) vollstreckt. Die durch die Voll-
streckung entstehenden Kosten sind vom Beitragsschuldner zu tragen.

§ 6
Schlußbestimmungen

Diese Beitragsordnung tritt 14 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Beitragsordnung vom 20. März 1968 (SMBl. NW. 21210) außer Kraft.
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Satzung
des Versorgungswerkes der Apothekerkammer Nordrhein,

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vom 9. Juli 2003
(MBl. NRW. 2003 S. 810),

zuletzt geändert durch Beschluss der Kammerversammlung der Apothekerkammer
Nordrhein vom 22. November 20231)

Übersicht

§ 1 Rechtsnatur, Sitz, Aufgaben und Vertretung
§ 2 Bekanntmachungen
§ 3 Aufbringung und Verwendung der Mittel
§ 4 Rechnungslegung
§ 5 Organe des Versorgungswerkes
§ 6 Kammerversammlung
§ 7 entfallen
§ 8 Aufsichtsrat
§ 9 Vorstand
§ 10 Ergänzende Vorschriften
§ 11 Mitgliedschaft kraft Satzung
§ 12 Ausnahmen von der Mitgliedschaft
§ 13 Befreiung von der Mitgliedschaft
§ 14 Antragstellung und Wirkung der Befreiung
§ 15 Entscheidung über die Befreiung
§ 16 Fehlen von Nachweisen bei Ausnahmen und Befreiungen

von der Mitgliedschaft
§ 17 Beendigung und Fortführung der Mitgliedschaft
§ 18 Freiwillige Mitgliedschaft
§ 19 Zusätzliche Höherversorgung
§ 20 Nachversicherung
§ 21 Beiträge für die Mitgliedschaft
§ 22 Fälligkeit der Beiträge und Nebenforderungen und Tilgung

von Rückständen
§ 23 Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft nach § 18
§ 24 Beiträge für die zusätzliche Höherversorgung
§ 25 Leistungsarten, Rechtsanspruch, Zahlungsweise

1) Gültig ab 13. Dezember 2023, dem Tag der Bekanntmachung im allgemein zugänglichen Teil der Internetplattform
des Versorgungswerkes.
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§ 26 Besondere Leistungen
§ 27 Altersrente
§ 28 Berufsunfähigkeitsrente
§ 28a Mitwirkungspflicht bei Berufsunfähigkeit
§ 29 Hinterbliebenenrente
§ 30 Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen
§ 31 Aufstockung der Rentenanwartschaft nach Versorgungsaus-

gleich
§ 32 Erstattung beim Ausscheiden
§ 33 Überleitungen
§ 34 Höhe der Leistungen
§ 35 Erläuterung zur Rentenberechnung
§ 36 Überschussbeteiligung
§ 37 Auskunfts- und Mitteilungspflicht
§ 38 Informationen des Versorgungswerkes
§ 39 Schlussbestimmungen
§ 40 Übergangsbestimmungen zu Altersrenten und für die

Kapitalabfindung der Altersrente aufgrund von bis zum
31.12.2004 gezahlten Beiträgen und für die Abfindung von
Kleinstrenten nach § 27

§ 40a Sonderregelung
§ 41 Inkrafttreten
ANLAGEN
Anlage 1: Leistungstabellen Nr. 1 – Nr. 6
Anlage 2: Richtlinien für Rehabilitationsmaßnahmen

§ 1
Rechtsnatur, Sitz, Aufgaben und Vertretung

(1) Das Versorgungswerk ist eine besondere, teilrechtlich selbstständige Einrichtung der
Apothekerkammer Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Düssel-
dorf, im Sinne des § 6a Abs. 3 HeilBerG NRW. Das Versorgungswerk kann im Rechtsver-
kehr unter seinem Namen handeln, klagen und verklagt werden.

(2) Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, Versorgungsleistungen nach Maßgabe dieser
Satzung zu gewähren.

(3) Das Versorgungswerk wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden des Vorstandes vertreten (§ 6a Abs. 2 HeilBerG NRW). Die oder
der stellvertretende Vorsitzende vertritt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden im Falle der
Verhinderung.

(4) Erklärungen, die das Versorgungswerk vermögensrechtlich verpflichten, bedürfen
der Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von der oder dem Vorsitzenden
oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes gemeinsam mit einem
Mitglied der Geschäftsführung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 unterzeichnet sind. Abweichend
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hiervon sind Geschäfte der laufenden Verwaltung rechtsverbindlich, wenn sie zumin-
dest von einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet sind. Die oder der Vorsit-
zende sowie die oder der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes sind jeweils von
den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB (Verbot der Mehrfachvertretung) befreit und
berechtigt, Bevollmächtigte von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB zu befreien.
Näheres, insbesondere zum Umfang der Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie der
Vertretungsbefugnisse, regeln die Geschäftsordnungen nach § 10.

§ 2
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Versorgungswerkes erfolgen durch Einstellung im allgemein
zugänglichen Teil der Internetplattform des Versorgungswerkes. Sie treten mit dem Tag
der Einstellung in Kraft und werden damit wirksam, soweit kein anderer Zeitpunkt des
Inkrafttretens bestimmt ist.

§ 3
Aufbringung und Verwendung der Mittel

(1) Die Mittel des Versorgungswerkes werden durch Beiträge seiner Mitglieder und
durch Vermögenserträge aufgebracht.

(2) Die aufgebrachten Mittel dürfen nur zur Bestreitung der satzungsgemäßen Leistun-
gen, der notwendigen Verwaltungskosten sowie zur Bildung der erforderlichen Rückstel-
lungen und Rücklagen verwendet werden.

(3) Das gebundene Vermögen des Versorgungswerkes ist unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen und der versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorga-
ben anzulegen.

(4) Das Versorgungswerk verwaltet ein eigenes Vermögen, das nicht für Verbindlichkei-
ten der Apothekerkammer Nordrhein haftet; das Vermögen der Apothekerkammer Nord-
rhein haftet nicht für Verbindlichkeiten des Versorgungswerkes.

§ 4
Rechnungslegung

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Zum 31. Dezember eines jeden Jahres hat der Vorstand einen Jahresabschluss nebst
Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr nach den vorgeschriebenen Formblättern
und Nachweisungen und den hierzu ergangenen Richtlinien der Aufsichtsbehörde aufzu-
stellen. Zusätzlich ist ein Geschäftsbericht zu erstellen. Zum Ende eines jeden Geschäfts-
jahres hat der Vorstand durch eine versicherungsmathematische Sachverständige oder
einen versicherungsmathematischen Sachverständigen im Rahmen eines Gutachtens die
Deckungsrückstellungen errechnen zu lassen und diese in den Jahresabschluss einzustellen.
Der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie das versicherungsmathematische Gutachten
sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(3) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rück-
lage sind mindestens jeweils 5 % des sich nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung zu
errechnenden Rohüberschusses zuzuführen. Hierbei sind die sich aus der Verordnung über
die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen und der Versorgungswerke der freien
Berufe in Nordrhein-Westfalen (VersAufsVO NRW) ergebenden Vorgaben zu beachten.
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Ein sich darüber hinaus ergebender Rohüberschuss ist der Rückstellung für Überschuss-
beteiligung (erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung) zuzuführen. Rohüberschuss ist der
Überschuss vor Abzug der Aufwendungen für Überschussbeteiligung (erfolgsabhängige
Beitragsrückerstattung).

(4) Die Rückstellung für Überschussbeteiligung (erfolgsabhängige Beitragsrückerstat-
tung) ist – soweit sie nicht zur Deckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist – zur Erhö-
hung der Leistungen oder der Rentenanwartschaften oder zur Stärkung der Rechnungs-
grundlagen zu verwenden. Die näheren Bestimmungen über die Verwendung der Rückstel-
lung trifft die Kammerversammlung. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der zustän-
digen Aufsichtsbehörde und wird gemäß § 2 Satz 1 bekannt gemacht.

(5) Soweit die Rückstellung für Überschussbeteiligung (erfolgsabhängige Beitragsrück-
erstattung) nicht ausreicht, einen sich ergebenden Fehlbetrag zu decken, ist die Verlust-
rücklage heranzuziehen. Ein danach verbleibender Bilanzverlust ist durch Herabsetzung
der Leistungen oder durch Erhöhung der Beiträge oder durch beide Maßnahmen auszu-
gleichen. Absatz 4 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(6) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberich-
tes durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu prüfen.

§ 5
Organe des Versorgungswerkes

Organe des Versorgungswerkes sind:

1. Kammerversammlung,

2. Aufsichtsrat,

3. Vorstand.

§ 6
Kammerversammlung

(1) Die Kammerversammlung beschließt über:

1. die Änderung der Satzung des Versorgungswerkes der Apothekerkammer,

2. die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates,

3. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes mit Ausnahme der Geschäftsführung (zwei
Hauptgeschäftsführer/innen),

4. die Feststellung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht,

5. die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes,

6. die Verwendung (Aufteilung) der satzungsgemäßen Rückstellung für Überschussbetei-
ligung (erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung) und Deckung des Bilanzverlustes,

7. die Rentenleistung gemäß § 26 Abs. 2,

8. die Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrates und Vorstandes aus wichtigem
Grund, wie dem Verlust der Vertrauenswürdigkeit sowie dem Ausschluss der Wählbar-
keit im Sinne des § 13 HeilBerG NRW,

9. die Auflösung des Versorgungswerkes und die im Zuge der Abwicklung erforderlichen
Maßnahmen.
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Kreislaufwirtschaftsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen

(Landeskreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG)

Vom 21. Juni 1988
(GV. NW. S. 250),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung abfallrechtlicher
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Teil 1
Einleitende Bestimmungen

§ 1
Ziele des Gesetzes

(1) Ziele des Gesetzes sind:
1. den Anfall von Abfällen so gering wie möglich zu halten (Abfallvermeidung), insbe-

sondere durch Maßnahmen gemäß § 3 Absatz 20 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) in der jeweils geltenden Fassung,

2. angefallene Abfälle zur Wiederverwendung vorzubereiten (Vorbereitung zur Wieder-
verwendung),

3. angefallene Abfälle, insbesondere Glas, Papier, Metall, Kunststoff und Bau- und
Abbruchabfälle, durch Verfahren gemäß § 3 Absatz 25 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
in den Stoffkreislauf zurückzuführen (Recycling),

4. nicht durch Recycling verwertbare Abfälle auf sonstige Weise, insbesondere durch ener-
getische Verwertung und Verfüllung, zu verwerten (sonstige Verwertung) und

5. nicht verwertbare Abfälle umweltverträglich zu beseitigen (Beseitigung).
Die Rangfolge der Ziele ergibt sich aus der Reihenfolge der Nennung in Satz 1. Die Ziele
sind nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, insbesondere der §§ 6 und 7 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, so zu verwirklichen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeinträchtigt wird, insbesondere nicht durch Gefährdung der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen durch ihr Verhalten zur Verwirkli-
chung der Ziele dieses Gesetzes beitragen.

(2) Zur Erreichung der Ziele wird das Land insbesondere unterstützen
1. das schadstoff- und abfallarme sowie möglichst klimaneutrale Herstellen, Be- und Ver-

arbeiten und in Verkehr bringen von Erzeugnissen,
2. die Erhöhung der Gebrauchsdauer, Haltbarkeit und Reparaturfreundlichkeit von

Erzeugnissen,
3. die Steigerung der Wiederverwendung oder Mehrfachverwendung von Erzeugnissen,
4. die Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur umweltverträglichen Verwertung

von Abfällen,
5. die Verminderung des Schadstoffgehalts in Erzeugnissen und Abfällen.
Das Land stellt die Maßnahmen im Abfallwirtschaftsplan gemäß §§ 10 und 11 dar. § 6
Absatz 2 Nummer 2 gilt unbeschadet.

(3) Abfälle im Sinn von § 30 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes, die im Land Nordrhein-Westfalen anfallen, sollen vorrangig im Lande selbst beseitigt
werden (Grundsatz der Entsorgungsautarkie). Bei allen Maßnahmen der Abfallentsorgung
ist unter Beachtung der vorstehenden Ziele und Grundsätze eine möglichst wirtschaftliche
Lösung anzustreben.

§ 2
Pflichten der öffentlichen Hand

(1) Die Dienststellen des Landes, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, durch ihr Verhalten zur Erfüllung der Ziele
dieses Gesetzes beizutragen. Insbesondere haben sie bei der Beschaffung oder Verwendung
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von Arbeitsmaterialien, Ge- und Verbrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Auf-
trägen sowie bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, ohne damit Rechtsansprüche Dritter
zu begründen, Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die

1. In rohstoffschonenden, energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen oder
abfallarmen Produktionsverfahren hergestellt worden sind,

2. durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, insbe-
sondere unter Einsatz von Rezyklaten oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
worden sind,

3. sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Wieder-
verwertbarkeit auszeichnen,

4. im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Abfällen
führen,

5. eine weitgehende Trennung in die Ausgangsstoffe ermöglichen oder

6. sich in besonderem Maße zur hochwertigen, ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-
wertung oder umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung eignen.

(2) Ergänzend zu Absatz 1 sind zur Gewährleistung eines hochwertigen Recyclings im
Rahmen der Kreislaufführung mineralischer Bauabfälle nicht unerhebliche Baumaßnah-
men der öffentlichen Hand im Hochbau so zu planen, dass geeignete und qualitätsgesi-
cherte rezyklierte Gesteinskörnungen insbesondere in Recyclingbeton gleichberechtigt mit
Baustoffen eingesetzt werden können, die auf der Basis des Einsatzes von Primärrohstof-
fen hergestellt wurden. Satz 1 findet entsprechende Anwendung auf andere zulässige wie-
derverwendbare Bauprodukte im Hochbau, die unter Einsatz von Stoffen aus industriel-
len Prozessen hergestellt werden, sofern sichergestellt ist, dass diese Bauprodukte die für
die jeweilige Verwendung anzuwendenden Produkt-, Umwelt- und Gesundheitsschutzan-
forderungen erfüllen und insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt führen.

Satz 1 findet auf mineralische Ersatzbaustoffe im Tiefbau entsprechende Anwendung,
soweit diese nach der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung) Verwendung finden
können.

(3) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 bestehen nur, sofern die Einhaltung aller
stofflichen Anforderungen für den vorgesehenen Verwendungszweck durch den Hersteller
sichergestellt ist, keine wesentlichen Mehrkosten entstehen und keine anderen Rechtsvor-
schriften entgegenstehen. Rechtsansprüche Dritter werden nicht begründet.

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen wirken auf alle juristischen Personen des
privaten Rechts ein, an denen sie beteiligt sind, damit sie in gleicher Weise verfahren. Sie
sollen Dritte zu einer Handhabung entsprechend Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 verpflich-
ten, wenn sie diesen ihre Einrichtungen oder Grundstücke zur Verfügung stellen. Gemein-
den und Gemeindeverbände können diese Verpflichtung Dritter durch Benutzungssatzung
oder Benutzungsvertrag regeln.

(5) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Landkreise und die sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts wirken auf alle juristischen Personen des Privatrechts ein, an denen sie betei-
ligt sind, damit diese die Pflichten nach der Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017
(BGBl. I S. 896) in der jeweils geltenden Fassung einhalten.
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Prütting Akt.lfg. 71 (2024)

Verordnung
über Zuständigkeiten im Mess- und Eichwesen
(Eichzuständigkeitsverordnung – EichZustVO)

Vom 28. April 2015
(GV. NRW. S. 443),

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Februar 2017
(GV. NRW. S. 287)

§ 1
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen ist zuständig für die
Durchführung des Mess- und Eichgesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722), das durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 718) geändert worden ist und des
Einheiten- und Zeitgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1985
(BGBl. I S. 408), das zuletzt durch Artikel 2 und Artikel 4 Absatz 65 des Gesetzes vom
18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist, und der auf Grund dieser Gesetze
erlassenen Verordnungen, soweit sich nicht aus diesen Rechtsvorschriften oder § 2 etwas
anderes ergibt.

§ 2
Örtliche Überwachungsbehörden

Neben dem Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen sind die örtli-
chen Ordnungsbehörden zuständig
1. für die Verwendungsüberwachung nach § 54 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes

a) bei der Abgabe von Waren an Letztverbraucher,
aa) ob gemäß § 31 Absatz 2 Nummer 3 des Mess- und Eichgesetzes Messgeräte

nicht ungeeicht verwendet werden,
bb) ob Messgeräte im Direktverkauf im Sinne des Mess- und Eichgesetzes so auf-

gestellt und benutzt werden, dass der Käufer den Messvorgang beobachten
kann (§ 23 Absatz 3 der Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014
(BGBl. I S. 2010, 2011)) und bei der Wägung von losen Erzeugnissen Netto-
werte angegeben werden (§ 26 Absatz 1 Satz 1 der Mess- und Eichverordnung),

b) in Gaststättenbetrieben oder auf öffentlichen Veranstaltungen, ob die Vorschriften
der Mess- und Eichverordnung über Ausschankmaße beachtet werden,

c) ob Nachweise über erfolgte Wartungen, Reparaturen oder sonstige Eingriffe am
Messgerät, einschließlich solcher durch elektronisch vorgenommene Maßnahmen,
gemäß § 31 Absatz 2 Nummer 4 aufbewahrt werden.

2. für das Verlangen nach Auskunft nach § 9 Satz 1 des Einheiten- und Zeitgesetzes
a) bei der Abgabe von Waren an Letztverbraucher und
c) bei der Verwendung von Ausschankmaßen in Gaststättenbetrieben oder auf öffent-

lichen Veranstaltungen.
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§ 3
Ordnungswidrigkeiten

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
§ 60 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 bis 26 des Mess- und Eichgesetzes und § 10 Absatz 1
des Einheiten- und Zeitgesetzes wird auf die Betriebsstellen des Landesbetriebes Mess- und
Eichwesen Nordrhein-Westfalen in Aachen, Arnsberg, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf,
Duisburg, Hagen, Köln, Münster und Recklinghausen sowie die nach § 2 jeweils zuständi-
gen Behörden übertragen.

§ 4
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. Das für Wirtschaft
zuständige Ministerium berichtet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2022 und
danach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung.


